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[11. Wahlperiode] oder
• »Vorsorge zum Schutz der 

Erdatmosphäre«
[11. Wahlperiode].

Es ist üblich geworden, Probleme und The-
men von Gewicht, die tiefer gehend und
ohne Zeitdruck behandelt und gelöst wer-
den sollen, einer Enquete-Kommission zur
Beratung zu übergeben. Jüngste Beispiele
aus der 13. und 14. Wahlperiode sind etwa:

• »Demographischer Wandel – Heraus-
forderungen unserer älter werdenden
Gesellschaft an den Einzelnen und die
Politik«

• »Überwindung der Folgen der SED-
Diktatur im Prozess der deutschen
Einheit«

• »So genannte Sekten und 
Psychogruppen«

• »Globalisierung der Weltwirtschaft – 
Herausforderungen und Antworten«

• »Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements«

• »Nachhaltige Engergieversorgung«

und zuletzt in der laufenden 15. Wahlperi-
ode:
• »Ethik und Recht der modernen 

Medizin«
• »Kultur in Deutschland«

Vorwort

Enquete-Kommissionen gehören auf Bun-
desebene mittlerweile zu den spektaku-
lärsten Einrichtungen der Politikberatung
und stellen eine der wichtigsten Schnitt-
stellen zwischen Politik und Wissen-
schaft dar.

Sie zeichnen sich insbesondere dadurch
aus, dass in ihnen Sachverständige, die
nicht dem Bundestag angehören, gemein-
sam und gleichberechtigt mit Mitgliedern
des Deutschen Bundestages ein vom Bun-
destag übertragenes Thema bearbeiten.
Gerade diese Besonderheit macht den spe-
ziellen Reiz und die herausragende Bedeu-
tung von Enquete-Kommissionen aus.

In der letzten Zeit haben diese – nicht
ständig eingesetzten – Beratungseinrich-
tungen des Bundestages immer mehr die
Aufmerksamkeit der politisch interessier-
ten Bevölkerung gefunden. Dies ist vor
allem Verdienst der großen Enquete-Kom-
missionen

• »Fragen der Verfassungsreform«
[6. und 7. Wahlperiode],

• »Chancen und Risiken der 
Gentechnologie«
[10. Wahlperiode],

• »Gefahren von AIDS und wirksame 
Wege ihrer Eindämmung«



Der vorliegende Beitrag aus der »Stich-
wort«-Reihe des Deutschen Bundestages
will einen Überblick über das Institut der
Enquete-Kommission geben. Dabei wird
zunächst kurz auf die historischen Wur-
zeln eingegangen, bevor die heutigen
rechtlichen Grundlagen dargelegt und die
Arbeitsweise von Enquete-Kommissionen
in der Praxis erläutert werden.

Der Text soll einen Beitrag dazu leisten,
die Arbeit des Deutschen Bundestages und
seiner Organe transparenter für die breite
Öffentlichkeit zu machen und damit Ver-
ständnis für die Abläufe und Vorgehens-
weisen im parlamentarischen Alltag zu
wecken.

Um die Darstellung in einen möglichst
anschaulichen Bezug zur Realität des par-
lamentarischen Alltags zu setzen, finden
sich im Anhang eine Tabelle aller bislang
eingesetzten Enquete-Kommissionen des
Deutschen Bundestages und als konkretes
Beispiel einige Bundestags-Drucksachen
zur Enquete-Kommission »Recht und Ethik
der modernen Medizin« aus der 14. Wahl-
periode.
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I. Einführung

Enquete-Kommissionen können gemäß Pa-
ragraph 56 der Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages (GO-BT) eingesetzt
werden zur »Vorbereitung von Entschei-
dungen über umfangreiche und bedeut-
same Sachkomplexe«.

Ihre vornehmliche Aufgabe ist es, als Be-
ratungsgremium für den Deutschen Bun-
destag Informationen über die Auswirkun-
gen von technischen, ökonomischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen zu sam-
meln und auszuwerten, dem Parlament
künftige Regelungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten aufzuzeigen und Empfeh-
lungen für politische Entscheidungen zu
erarbeiten.

Im Gegensatz zu den ständigen Ausschüs-
sen des Bundestages arbeiten in Enquete-
Kommissionen Sachverständige, die nicht
dem Bundestag angehören, gleichberech-
tigt mit Mitgliedern des Bundestages zu-
sammen an einem ihnen vom Bundestag
übertragenen Thema.

Diese Themen sind in der Regel so kom-
plex und umfassend, dass es nicht möglich
ist, Bundestagsbeschlüsse zur Regelung
dieser Themen allein auf dem »normalen«
Arbeitsweg, das heißt von den ständigen
Parlamentsausschüssen, ausreichend vor-

bereiten zu lassen. Themen wie »Ethik und
Recht der modernen Medizin«, »Demo-
graphischer Wandel« oder »Überwindung
der Folgen der SED-Diktatur« verlangen
vielmehr nach Untersuchungen in großem
Rahmen und über einen längeren Zeit-
raum.

Enquete-Kommissionen sind aber keine
reinen Forschungseinrichtungen des Par-
laments und haben auch nicht die Aufgabe
»Langzeitpolitikberatung« zu betreiben. Die
Arbeit der Enquete-Kommissionen zielt
vielmehr auf die Erstellung eines Schluss-
berichts, der zur Vorbereitung von konkre-
ten Entscheidungen des Bundestages dient.
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II. Die historischen Wurzeln

Der Begriff »Enquete« hat seinen Ursprung
im Lateinischen (inquirere = nachforschen,
prüfen, untersuchen) und bedeutet so viel
wie »amtliche Untersuchung«.

Vor der Einführung des Instituts der En-
quete-Kommission wurde der Begriff – im
Zusammenhang mit Parlamentsausschüs-
sen – zunächst als Synonym für »Unter-
suchungsausschuss« verwendet. Seit der
Einführung von Enquete-Kommissionen
wird aber auch begrifflich zwischen Unter-
suchungsausschüssen und Enquete-Kom-
missionen unterschieden.

Das Recht, Untersuchungen und Nachfor-
schungen – Enqueten also – durchzufüh-
ren, gehört zu den grundlegenden Rechten
eines Parlaments. Seine Wurzeln liegen
letztlich im Grundsatz der Gewaltentei-
lung in Legislative, Exekutive und Judika-
tive, der unser demokratisches Gesell-
schaftsmodell charakterisiert. Nach dem
Prinzip der so genannten »checks and

balances« kontrollieren sich die drei
Gewalten gegenseitig, um einen Ausgleich
im politischen Kräftefeld zu schaffen.

Das Enquete-Recht sichert daher die Be-
deutung des Parlaments in seiner Ausein-
andersetzung mit der Regierung um die
dominierende Stellung im politischen

Kräftefeld und führt zu einem Ausgleich
zwischen den beiden Gewalten, indem es
das Parlament in den Stand setzt, sich
selbst – unabhängig von anderen Staats-
organen – die Informationen, die zur Wahr-
nehmung seiner Funktionen notwendig
sind, zu beschaffen.

Bereits im Entwurf der Paulskirchen-
verfassung von 1848 waren umfassende
Untersuchungsrechte vorgesehen, zum
einen als grundlegendes Informationsrecht
für die Gesetzgebungsfunktion, zum ande-
ren als Kontrollrecht gegenüber der Regie-
rung.

Zwar fehlte in der Reichsverfassung von
1871 ein verfassungsrechtlich begründetes
Untersuchungsrecht des Parlaments, doch
wurde dies nach wiederholten Forderun-
gen des Reichstages in Artikel 34 der
Weimarer Verfassung von 1919 schließ-
lich verankert.

In der Bundesrepublik Deutschland be-
schränkten sich parlamentarische Unter-
suchungen nach 1949 zunächst auf die
Klärung von Skandalen und Missständen.

Diese Beschränkung geriet jedoch in den
1960er Jahren zunehmend in die Kritik.
Man befürchtete, die Informationsge-
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winnung des Parlaments beschränke sich
nach und nach auf eine Orientierung an
Meinungsumfragen und auf den Sach-
verstand von Verbänden. Die allgemeinen
Ausschüsse waren nicht in erster Linie
darauf ausgerichtet, ausführliche fachliche
Informationen zu erwerben und umfas-
send zu verarbeiten. Man sprach sich des-
halb dafür aus, auch den Sachverstand
unabhängiger Experten für Kommissionen
zu gewinnen, in denen Sachverständige
gemeinsam mit Abgeordneten beraten
können.

Außerdem sollte ein Ausgleich zu den weit-
reichenden Möglichkeiten der Regierung,
sich wissenschaftlich beraten zu lassen ge-
schaffen werden, um so das Parlament zu
stärken. Dieser Vorteil der Regierung war
durch einen erheblichen Ausbau der Mi-
nisterialbürokratie und der vermehrten
Einsetzung ihnen zugeordneter Beiräte
entstanden und hatte gleichsam eine
Zurückdrängung der Rolle des Parlaments
im öffentlichen Bewusstsein zur Folge.
Dieser Entwicklung sollte durch die
Einrichtung von Enquete-Kommissionen
– und damit in Ansätzen auch durch eine
stärkere Einbeziehung der Öffentlichkeit –
entgegengewirkt werden.

Eine Beratung konkreter Vorschläge für
derartige Enquete-Kommissionen fand im
Jahr 1964 auf dem 45. Deutschen Juris-
tentag in Karlsruhe statt. Insbesondere
sprach man sich für eine Zusammenset-
zung aus Abgeordneten und Sachverstän-
digen in den Kommissionen aus, um mit
dem Ziel einer verwertbaren Antwort für
die parlamentarische Arbeit die relevanten
politischen Fragestellungen mit wissen-
schaftlichen Erkenntnissen verbinden zu
können.

Im Rahmen der so genannten »Kleinen
Parlamentsreform« beschloss der Deut-
sche Bundestag schließlich am 18. Juni
1969, das Institut der Enquete-Kommis-
sion in seine Geschäftsordnung aufzuneh-
men.
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III. Rechtliche Verankerung
der Enquete-Kommission

Dem Grundgesetz (GG) ist ein Recht des
Parlaments zur Einsetzung von Enquete-
Kommissionen nicht unmittelbar zu ent-
nehmen.

Artikel (Art.) 44 GG betrifft nur das Insti-
tut des Untersuchungsausschusses. Solche
Ausschüsse sollen keine wissenschaftliche
Forschungsarbeit betreiben, sondern sie
haben die Aufgabe, in öffentlicher Ver-
handlung die zur Erfüllung ihres jeweili-
gen Untersuchungsauftrages – meist die
Aufklärung eines tatsächlichen oder ver-
meintlichen Missstandes in Bundesregie-
rung oder -verwaltung – erforderlichen
Beweise zu erheben.

Enquete-Kommissionen unterscheiden sich
davon grundlegend. Sie sollen nämlich
keine Skandale untersuchen, sondern in-
formationsbeschaffende Vorarbeiten zu
konkreten Sachthemen für die ständigen
Fachausschüsse des Bundestages leisten.

Demzufolge haben Enquete-Kommissio-
nen ihre verfassungsrechtliche Grundlage
nicht in Artikel 44 GG, sondern in der
durch Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 GG be-
gründeten Geschäftsordnungsautonomie
des Deutschen Bundestages:

Art. 40

[Präsidium, Geschäftsordnung]

(1) Der Bundestag wählt seinen Präsi-

denten, dessen Stellvertreter und die

Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäfts-

ordnung.

Danach obliegt es dem Bundestag, seine
Arbeit und deren Organisation im Rahmen
der ihm durch die Verfassung zugewiese-
nen Aufgaben durch eine Geschäftsord-
nung zu regeln. Ihm steht es dabei frei, die
für seine Aufgabenerfüllung notwendigen
Instrumente auch in Form von Enquete-
Kommissionen zu schaffen.

Da Enquete-Kommissionen demnach nicht
ausdrücklich verfassungsrechtlich verankert
sind, arbeiten sie allein auf der Rechts-
grundlage des Paragraphen 56 der Ge-
schäftsordnung des Deutschen Bundes-
tages:

§ 56

(1) Zur Vorbereitung von Entscheidun-

gen über umfangreiche und bedeutsame

Sachkomplexe kann der Bundestag eine

Enquete-Kommission einsetzen. Auf

Antrag eines Viertels seiner Mitglieder

ist er dazu verpflichtet. Der Antrag

muss den Auftrag der Kommission be-

zeichnen.
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(2) Die Mitglieder der Kommission wer-

den im Einvernehmen der Fraktionen

benannt und vom Präsidenten berufen.

Kann ein Einvernehmen nicht herge-

stellt werden, so benennen die Fraktio-

nen die Mitglieder im Verhältnis ihrer

Stärke. Die Mitgliederzahl der Kommis-

sion soll, mit Ausnahme der in Absatz

3 genannten Mitglieder der Fraktionen,

neun nicht übersteigen.

(3) Jede Fraktion kann ein Mitglied, auf

Beschluss des Bundestages auch mehre-

re Mitglieder, in die Kommission ent-

senden.

(4) Die Enquete-Kommission hat ihren

Bericht so rechtzeitig vorzulegen, dass

bis zum Ende der Wahlperiode eine Aus-

sprache darüber im Bundestag stattfin-

den kann. Sofern ein abschließender

Bericht nicht erstattet werden kann, ist

ein Zwischenbericht vorzulegen, auf

dessen Grundlage der Bundestag ent-

scheidet, ob die Enquete-Kommission

ihre Arbeit fortsetzen oder einstellen

soll.

Daneben gibt es zahlreiche Geschäftsord-
nungsbestimmungen zur Arbeit der Aus-
schüsse (§§ 54 bis 73 GO-BT), die auch auf
die Enquete-Kommissionen anwendbar

sind, soweit dem nicht ihr besonderer Cha-
rakter entgegensteht. Auch die anderen
Bestimmungen der Geschäftsordnung, mit
Ausnahme des Paragraphen 126 (Möglich-
keit, im Einzelfall durch Beschluss von der
Geschäftsordnung abzuweichen), gelten
gemäß Paragraph 74 GO-BT in der Regel
ebenfalls für Enquete-Kommissionen.

Darüber hinaus sind die Auslegungsent-
scheidungen des Bundestagsausschusses für
Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts-
ordnung, der im Laufe der Zeit – jeweils
aus aktuellem Anlass – zahlreiche solcher
Entscheidungen zu Enquete-Kommissio-
nen getroffen hat, von erheblicher prakti-
scher Bedeutung. Einige weitere Festlegun-
gen aus dem Jahr 1994 stammen schließlich
vom Bundestagspräsidium.
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IV. Einsetzung, Zusammen-
setzung und Organisation 
von Enquete-Kommissionen

1. Die Einsetzung einer Enquete-
Kommission

Enquete-Kommissionen werden durch den
Bundestag eingesetzt. Dies kann auf
zweierlei Wegen geschehen:

• Eine so genannte Mehrheitsenquete
wird eingesetzt, indem eine Fraktion
oder mindestens fünf Prozent der
Mitglieder des Deutschen Bundestages
einen Antrag auf Einsetzung einer
Enquete-Kommission stellen, dem der
Bundestag dann mit einfacher Mehr-

heit zustimmt.

• Eine Minderheitenenquete wird da- 
gegen auf direkten Antrag von einem

Viertel der Bundestagsmitglieder ein-
gesetzt. Auch hier bedarf es eines ent-
sprechenden Einsetzungsbeschlusses
des Bundestages, doch darf der Bun-
destag diesen Beschluss nicht verwei-
gern, wenn der Antrag im Übrigen zu-
lässig ist.

Der Antrag auf Einsetzung einer Enquete-
Kommission muss den zu bearbeitenden
Auftrag, also einen »umfangreichen und

bedeutsamen Sachkomplex«, bezeichnen.
So bestand zum Beispiel der Arbeitsauf-

trag der ersten in der 15. Wahlperiode ein-
gesetzten Kommission »Ethik und Recht
der modernen Medizin« darin, »Empfeh-
lungen für gesetzgeberisches und adminis-
tratives Handeln in Bezug auf wissen-
schaftliche Zukunftsfragen und für deren
ethische Bewertung zu erarbeiten« [Bun-
destags-Drucksache 15/464]. Dabei wur-
den dann in fünf Spiegelstrichen sehr kon-
krete Aufgaben im Einzelnen benannt.

An die Bestimmtheit eines Auftrags sind
jedoch generell nicht zu strenge Anfor-
derungen zu stellen, um der einzelnen En-
quete-Kommission einen gewissen Spiel-
raum zu geben. Trotzdem wird angestrebt,
den Auftrag einer Enquete-Kommission
bereits im Einsetzungsbeschluss möglichst
präzise zu formulieren und gleichzeitig
auch ein zeitliches Limit für ihre Arbeit zu
setzen. Eine Kommission soll nicht an den
Vorstellungen dessen, für den sie tätig ist,
nämlich des (gesamten) Bundestages, vor-
bei arbeiten und sich eigenständig völlig
neue Themenfelder erschließen.

2. Die Mitglieder einer Enquete-
Kommission

Mitglieder einer Enquete-Kommission sind
zum einen Abgeordnete des Deutschen
Bundestages, zum anderen – was die Be-
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sonderheit dieses Gremiums ausmacht –
Sachverständige mit Fachkenntnissen in
dem zu bearbeitenden Sachgebiet, die
nicht dem Bundestag angehören. Die Mit-
gliederzahl der Kommission und das Ver-
hältnis von Abgeordneten und Sachver-
ständigen wird von den im Bundestag
vertretenen Fraktionen der Parteien aus-
gehandelt und dann im Einsetzungsbe-
schluss, der in der Regel dem Einsetzungs-
antrag entspricht, festgelegt.

Die parlamentarischen Mitglieder einer
Enquete-Kommission werden von den
Fraktionen »entsandt«. Die Fraktionen
könnten sich darauf beschränken, jeweils
nur einen Abgeordneten zu entsenden und
die Kommissionen überwiegend mit Sach-
verständigen zu besetzen. Um zu verhin-
dern, dass die Kommission Mehrheitsent-
scheidungen gegen die Parlamentarier trifft,
wurden die Kommissionen jedoch bisher
überwiegend paritätisch oder mit einer
Mehrheit von Parlamentariern besetzt.

Da alle Abgeordneten die gleichen Mitwir-
kungsrechte haben, muss die Zusammen-
setzung der parlamentarischen Gremien
die Zusammensetzung des Plenums wider-
spiegeln, so dass die Gruppe der Parla-
mentarier in der Regel entsprechend dem
Stärkeverhältnis der Fraktionen besetzt ist.

Parlamentarische Kommissionsmitglieder
können jederzeit von ihren Fraktionen
durch andere Abgeordnete ersetzt werden.
Außer den ordentlichen parlamentarischen
Mitgliedern wirken auch in der Regel gleich
viele stellvertretende Mitglieder mit. Diese
haben gleichermaßen Teilnahme- und
Rederecht, Stimmrecht aber nur, wenn sie
im konkreten Fall ein abwesendes ordent-
liches Mitglied vertreten.

Als sachverständige Kommissionsmit-
glieder werden Wissenschaftler und Prak-
tiker, die nicht dem Bundestag angehören,
von den Fraktionen benannt und vom
Bundestagspräsidenten in die Kommission
berufen. Für sachverständige Mitglieder
gibt es keine Stellvertreter.

Normalerweise einigen sich die Fraktionen
sowohl auf die Anzahl als auch auf die
Benennung der einzelnen Sachverständi-
gen, wobei gemäß der Geschäftsordnung
die Gesamtmitgliederzahl von neun nicht
überschritten werden soll, eine höhere
Zahl aber vereinbart werden kann. Hier-
von wurde in den letzten Jahren auch
durchweg Gebrauch gemacht, indem re-
gelmäßig eine Mitgliederzahl von ins-
gesamt 22 bis 26 (davon 11 bis 13 Sach-
verständige) beschlossen wurde.
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Können sich die Fraktionen nicht einigen,
so benennen sie die sachverständigen Mit-
glieder im Verhältnis der Fraktionsstärke
im Parlament. Der Bundestagspräsident
beruft die benannten Personen, kann sie
aber auf Aufforderung der benennenden
Fraktion auch wieder abberufen.

Es ist nicht erforderlich, dass die Mitglie-
der die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen. Indessen dürfen sie nicht gleich-
zeitig Mitglied im öffentlichen Dienst des
Bundes sein. Nach welchen Kriterien ihre
Auswahl sonst bestimmt wird, ist nicht
festgelegt. Naturgemäß handelt es sich um
Personen, überwiegend um Wissenschaft-
ler, die Sachkenntnis in dem Aufgabenfeld
besitzen, das im Einsetzungsbeschluss be-
schrieben ist.

Zwangsläufig werden die Enquete-Kom-
missionen von politischen und taktischen
Vorgaben der Fraktionen nicht unerheb-
lich beeinflusst. Zwar hängt die Benen-
nung der Sachverständigen grundsätzlich
vom jeweiligen wissenschaftlichen An-
sehen oder der in einschlägiger Praxis ge-
wonnenen Erfahrung ab. Doch sind die
Fraktionen durchaus bemüht, Persönlich-
keiten zu benennen, die in ihrer Grundhal-
tung und Argumentation die jeweils ei-
gene politische Position stützen.

Aber auch diese Persönlichkeiten fühlen
sich in der Regel weitaus weniger an die
jeweiligen Partei- und Fraktionsauffassun-
gen gebunden als die Parlamentarier. Für
die Sachverständigen stehen eher wissen-
schaftliche Solidarität und fachliche
Korrektheit im Vordergrund. Dies führt in
der praktischen Kommissionsarbeit nicht
selten zu grundlegenden, manchmal auch
sehr harten, aber fast immer fruchtbaren
Auseinandersetzungen – auch zwischen
Parlamentarieren und Nicht-Parlamentari-
ern der »gleichen politischen Couleur«.
Gerade diese Auseinandersetzungen, die-
ses Miteinander Ringen, dieses aber auch
immer wieder konstruktive Zusammen-
wirken im Sinne der gemeinsamen Sache
machen für viele den besonderen Reiz des
Gremiums »Enquete-Kommission« aus.

Die Abgeordneten und die sachverstän-
digen Mitglieder einer Enquete-Kommis-
sion haben gemäß Paragraphen 56 GO-BT
einen einheitlichen Mitgliederstatus und
damit in Angelegenheiten der Kommission
die gleichen Rechte und Pflichten. Dazu
zählen zum Beispiel das Stimmrecht in-
nerhalb der Kommission, das Recht, An-
träge zu stellen, über die Empfehlungen
der Kommission zu beschließen, organisa-
torische Entscheidungen zu fällen, Son-
dervoten abzugeben oder Kommissions-
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beschlüsse mit Außenwirkung – etwa mit
finanzieller Bedeutung – zu fassen. Es gibt
dazu lediglich zwei Ausnahmen: Zum ei-
nen dürfen Sachverständige nicht Kom-
missionssitzungen oder Teile davon leiten,
was sie manchmal – etwa bei Anhörungen
zu Themen, für die sie Experten sind –
gern würden; das liegt daran, dass der/die
jeweilige Sitzungsvorsitzende in dieser
Sitzung stellvertretend für den Bundes-
tagspräsidenten das Hausrecht gemäß
Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 GG ausübt, was
nur Mitglieder des Bundestages dürfen.
Zum anderen dürfen Sachverständige nur
in besonders begründeten Ausnahmefällen
an Delegationsreisen der Kommission
teilnehmen.

Alle Kommissionsmitglieder unterliegen
der Amts- und Verschwiegenheitspflicht
und müssen die Geheimschutzordnung des
Deutschen Bundestages beachten.

3. Der Vorsitz der Kommission

Trotz der grundsätzlichen Gleichberechti-
gung von Parlamentariern und sachver-
ständigen Mitgliedern einer Enquete-
Kommission besteht jedoch in der Realität
ein ungleiches Kräfteverhältnis. Deutlich
wird dies etwa in der Schlüsselperson
des/der Kommissionsvorsitzenden.

Es entspricht ständiger Übung, dass der
Vorsitz einer Enquete-Kommission an Ab-
geordnete vergeben wird. Die stärkste
Fraktion erhält den Vorsitz in der während
einer Wahlperiode zuerst eingesetzten
Enquete-Kommission. Werden weitere En-
quete-Kommissionen eingesetzt, so kom-
men die anderen Fraktionen in der Rei-
henfolge ihrer Stärke zum Zuge. Die
jeweilige Fraktion benennt dafür eines
ihrer Mitglieder, das dann von der ge-
samten Kommission in der konstituieren-
den Sitzung gewählt wird.

Der/Die Vorsitzende hat eine maßgebliche
Position innerhalb der Kommission.
Ihm/Ihr obliegen Vorbereitung, Einberu-
fung und Leitung der Sitzungen. Er/Sie
erteilt das Wort und kann – im Gegensatz
zum Präsidenten des Bundestages im
Plenum – an den Beratungen jederzeit
auch inhaltlich mitwirken, ohne den Vor-
sitz abgeben zu müssen. Zudem kann nur
der/die Vorsitzende die Enquete-Kommis-
sion als Ganzes nach außen vertreten.
Er/Sie ist auch mit der Durchführung der
Beschlüsse betraut. Die anderen Abgeord-
neten und die Wissenschaftler können da-
gegen nur als »Mitglieder« der Enquete-
Kommission auftreten.
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Gründe für die Besetzung der Position
des/der Vorsitzenden aus dem Abgeordne-
tenlager sind einerseits pragmatischer
Natur: Es ist vorteilhaft, wenn die Vertre-
tung der Interessen einer Enquete-Kom-
mission im parlamentarischen Umfeld
einer Person obliegt, die die Entscheidungs-
strukturen des Bundestages genau kennt
und über die notwendigen Kanäle und
Kontakte in diesem Bereich verfügt. Hinzu
kommt, dass Abgeordnete als ursprüng-
liche Auftraggeber einer Enquete-Kom-
mission in der Regel mehr Möglichkeiten
haben sich durchzusetzen. Andererseits
spricht aber auch rechtlich einiges dafür,
nur Abgeordneten den Vorsitz zu übertra-
gen, weil sie – wie oben schon erwähnt –
in der Sitzung stellvertretend für den Bun-
destagspräsidenten das Hausrecht aus-
üben.

4. Die Obleute der Fraktionen

Für die alltägliche Praxis der Enquete-
Kommissionen sind die parlamentarischen
Praktiken aus den Ausschüssen des Bun-
destages übernommen worden: Wie in den
Fachausschüssen wählen die Mitglieder
einer Fraktion in der Kommission so ge-
nannte Obleute.

Obleute sind gewissermaßen die Sprecher
der Abgeordneten einer Fraktion in der
Kommission. Während der/die Vorsitzende
die Belange der gesamten Kommission zu
wahren hat, nehmen die Obleute die
Interessen ihrer jeweiligen Fraktion wahr.
Sie halten »die Fäden in der Hand«, sorgen
für Präsenz und äußern sich in Verfah-
rensfragen. Üblicherweise wird ihnen die
faktische Wahrnehmung einer Reihe von
Kompetenzen, insbesondere geschäfts-
führender Art, zugestanden. Zusammen
mit dem/der Kommissionsvorsitzenden
beraten die Obleute über die Tagesordnung
und andere Verfahrensfragen, über die
Auswahl von Sachverständigen für Anhö-
rungen oder über die Auswahl von Auf-
tragnehmern im Rahmen der Vergabe von
Forschungsaufträgen. In Konfliktsituatio-
nen handeln sie als »Verhandlungsführer«
ihrer Fraktion.

Das Obleute-Gremium, dem der/die Kom-
missionsvorsitzende vorsteht, setzt sich
daher in der Praxis allein aus Abgeordne-
ten zusammen. Da die Obleute aufgrund
ihres Informationsvorsprungs in Angele-
genheiten interfraktioneller Abstimmung
die Seite der Parlamentarier innerhalb der
Enquete-Kommission gegenüber den ex-
ternen Sachverständigen beträchtlich stär-
ken können, besteht die Gefahr, dass der
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externe Sachverstand den Entscheidungs-
mechanismen parlamentarischer Politik
untergeordnet wird. Die Besetzung des Ob-
leute-Gremiums ausschließlich mit Abge-
ordneten kann in der parlamentarischen
Praxis durchaus zu Konflikten zwischen
Sachverständigen und Parlamentariern
führen; sie dient aber auch dazu, die Mehr-
heitsverhältnisse in der Kommission be-
rechenbar zu halten.

Die in den Obleute-Besprechungen gefass-
ten Beschlüsse sowie die erzielten Verein-
barungen besitzen allerdings immer nur
vorbereitenden Charakter und bedürfen
grundsätzlich der Beschlussfassung durch
die gesamte Kommission. In Zweifelsfällen
wird daher die Diskussion immer in der
Kommission selbst ausgetragen.

5. Die Finanzierung der
Kommissionsarbeit

Wirksame und effektive Arbeit einer
Enquete-Kommission ist auch abhängig
von einer ausreichenden administrativen
und finanziellen Ausstattung. Die Finanz-
mittel einer Enquete-Kommission werden
im Haushaltsplan des Bundestages aufge-
führt. Sofern bei der Planung des Jahres-
haushaltes die Einsetzung der Enquete-
Kommission noch nicht berücksichtigt

wurde, ist infolge des Einsetzungsbe-
schlusses für die Kommission ein geson-
derter Etatbeschluss im Rahmen der
Haushaltsberatungen notwendig.

Die Höhe der einzuräumenden Finanzmit-
tel wird im Wesentlichen durch den Auf-
gabenbereich, den Umfang und die Schwie-
rigkeit der Untersuchung der Enquete-
Kommissionen bestimmt. Was als Maßstab
für die ausreichende Finanzierung einer
Enquete-Kommission gelten kann, ist nir-
gendwo ausdrücklich festgelegt. Be-
schließt der Bundestag aber die Einsetzung
einer Enquete-Kommission, so bringt er zu-
gleich zum Ausdruck, dass auch die Finan-
zierung der Kommissionsarbeit gewähr-
leistet werden soll.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages
darf selbstverständlich die Höhe der jewei-
ligen Mittel begrenzen und ist befugt, mit
den Enquete-Kommissionen die Notwen-
digkeit einzelner Haushaltsansätze zu
erörtern. Soweit die Erfüllung der Aufgabe
der Kommission nicht leidet, ist es un-
bedenklich, wenn die angeforderten Mittel
nicht in vollem Umfang gewährt werden.
Dies kann etwa der Fall sein, wenn die vor-
gesehene Aktivität mehr oder minder offen-
kundig außerhalb des Aufgabenbereichs
der Enquete-Kommission liegen sollte.
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Als unzulässige Einschränkung der aus der
Sachkompetenz folgenden Handlungsfrei-
heit der Kommission müsste es aber be-
wertet werden, wenn ihr beispielsweise
Mittel mit der Begründung versagt
würden, die geplanten Vorhaben seien
nicht erforderlich. Eine diesbezügliche
Beurteilung obliegt allein der Kommission
selbst.

V. Die Arbeitsweise der
Enquete-Kommissionen

Enquete-Kommissionen sind gehalten, in-
nerhalb des ersten Halbjahres nach ihrer
Einsetzung ein konkretes Arbeitspro-
gramm aufzustellen. Bei der Ausgestal-
tung dieses Programms sind die Kommis-
sionen – im Rahmen des durch den
Einsetzungsbeschluss bestimmten Auf-
trags – weitgehend frei. Aus dem Arbeits-
programm sollte jedoch erkennbar sein,
mit welchen Schwerpunkten sich die Kom-
mission in der Legislaturperiode befassen
wird. Zugleich stellt das Arbeitsprogramm
ein wichtiges organisatorisches Gerüst dar,
das die Arbeitsabläufe in der Kommission
strukturiert. Es wird dabei meist auch er-
kennbar, in welchen Zeiträumen die ein-
zelnen Arbeitsschritte bewältigt werden
sollen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgabe – nämlich
Empfehlungen an das Parlament abzu-
geben – besteht die Arbeit der Enquete-
Kommission zum einen in der Gewinnung
von Informationen, zum anderen in der
abschließenden Verarbeitung der Informa-
tionen in Form eines Schlussberichts.

1. Die Informationsgewinnung

Zunächst geht es also um die Ermittlung
des notwendigen Wissens und Datenmate-
rials. Die Möglichkeiten der Enquete-Kom-
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mission, sich Informationen zu einem
bestimmten Sachgebiet zu beschaffen,
sind dabei breit gefächert.

a) Interner Sachverstand

Die wichtigste Möglichkeit der Informa-
tionsbeschaffung ist zunächst die Nutzung
des Sachverstandes, der Kenntnisse und
Erfahrungen der Mitglieder der Kommis-
sion, sowohl der parlamentarischen als
auch der sachverständigen Mitglieder.
Dabei werden die Kommissionsmitglieder
durch das Sekretariat der Kommission
unterstützt. Es beschäftigt in der Regel
nicht nur Schreibkräfte, sondern auch
mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter, die
zwar hauptsächlich die Protokolle und
Berichte der Kommission vorbereiten, die
Kommission aber auch bei der Sammlung
und Aufbereitung von Informationen
unterstützen. Neben den vorhandenen
Kenntnissen der Kommissionsmitglieder
vermitteln vereinzelt auch Reisen von
Delegationen sowie Besuche wissenschaft-
licher Tagungen oder politischer Kongres-
se Hintergrundwissen, praktische An-
schauung und konkrete Anregungen. 

b) Externer Sachverstand

Aufgrund der Komplexität der zu bearbei-
tenden Themen ist es häufig erforderlich,
Informationen anzufordern, über die auch

die sachverständigen Mitglieder der Kom-
mission nicht selbst verfügen. 

Dazu nutzen sie externe Informations-
quellen: Teilweise wenden sich Enquete-
Kommissionen an Ministerien, um Infor-
mationsmaterial zu erhalten, weil diese im
Rahmen ihres großen Organisations-
apparates auf Analysen und Informatio-
nen zurückgreifen, die für den Eigenbedarf
erstellt und gesammelt wurden. Auch die
Wissenschaftlichen Dienste des Deut-
schen Bundestages können von den Mit-
gliedern der Kommission in Anspruch ge-
nommen werden.

Der Kommission steht weiterhin die Mög-
lichkeit offen, öffentliche und nicht
öffentliche Anhörungen von Sachver-
ständigen, Interessenvertretern und
sonstigen Auskunftspersonen durchzu-
führen. Experten, die nicht in die Kom-
mission berufen wurden, Verbandsvertre-
ter oder auch von der Thematik Betroffene
können so selbst befragt werden. Die
Auskunftspersonen werden aufgrund von
Vorschlägen der Mitglieder der Kommis-
sion durch einen Mehrheitsbeschluss aus-
gewählt. Zusätzlich zur bloßen Anhörung
tritt die Kommission regelmäßig in eine
Aussprache mit den jeweiligen Personen
ein.
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Um Anhörungen dieser Art besser vorbe-
reiten zu können, kann die Kommission
vorab um schriftliche Stellungnahmen
bitten. Zusammen mit den Protokollen der
durchgeführten Anhörungen bilden diese
Stellungnahmen später eine umfangreiche
Materialsammlung, aus der die Enquete-
Kommission jeweils den aktuellsten wis-
senschaftlichen Sachstand erarbeiten
kann.

Als zusätzliche Informationsmöglichkeit
können durch einen Beschluss der Kom-
mission entgeltliche Gutachter- und For-
schungsaufträge an einzelne Wissen-
schaftler oder Forschungseinrichtungen
vergeben werden. Der Vorschlag zur
Vergabe solcher externen Aufträge, über
den die Kommission dann mit einfacher
Mehrheit abstimmt, kommt in der Regel
aus der Mitte der Kommission oder von
einer bestimmten Fraktion innerhalb der
Kommission. Finanziert werden diese Auf-
träge aus den bereits erwähnten Mitteln
aus dem Bundeshaushalt. Solche Aufträge
dürfen aber nicht vergeben werden, wenn
zum gleichen Thema bereits Gutachten
oder andere Informationsmaterialien
vorliegen, die für die Zwecke der Kom-
mission ausreichend sind (Verbot der
»Doppelforschung« aus Kostengründen). 

Die abschließende Entscheidung über eine
Auftragsvergabe liegt in der Hand des
Präsidenten des Deutschen Bundestages,
gegebenenfalls unter Einschaltung des
Präsidiums oder des Ältestenrates.

2. Die Informationsverarbeitung

Der Arbeitsalltag einer Enquete-Kommis-
sion richtet sich nach einem Programm,
das während der laufenden Arbeit ständig
fortgeschrieben wird.

In meist ganztägigen Sitzungen werden
von den Kommissionsmitgliedern einge-
brachte Arbeitsunterlagen und die Ergeb-
nisse der Anhörungen und Forschungs-
aufträge diskutiert und bewertet.

Wie bei den ständigen Ausschüssen des
Bundestages sind die Beratungen der
Enquete-Kommissionen grundsätzlich
nicht öffentlich. Die Kommission kann
zwar beschließen die Öffentlichkeit zuzu-
lassen, doch geschieht dies eher selten.
Diese Zurückhaltung bei der Herstellung
von Öffentlichkeit ist darauf zurückzufüh-
ren, dass man sich von einer Beratung
ohne Publikum, Presse, Funk und Fern-
sehen mehr Nüchternheit und Sachbezo-
genheit verspricht. Man will offen reden
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können, ohne sich gleich öffentlich fest-
zulegen.

Für bestimmte – geeignete – Verhandlungs-
gegenstände kann die Kommission aller-
dings jederzeit eine öffentliche Sitzung
beschließen. Anhörungen von Sachver-
ständigen, Interessenvertretern oder sons-
tigen Auskunftspersonen finden regelmä-
ßig in öffentlicher Sitzung statt (siehe § 70
Absatz 1 Satz 1 GO-BT). Diese öffentlichen
Anhörungen bilden auch für Laien eine
ideale Möglichkeit, sich in relativ kurzer
Zeit ein ausgewogenes Bild von den
Hintergründen wichtiger aktueller Proble-
me und möglicher Lösungsansätze zu ma-
chen.

Zur besseren Bewältigung des Arbeitspen-
sums ist auch die Einsetzung von Arbeits-
gruppen und Unterkommissionen mit be-
stimmten Aufträgen gestattet, sofern nicht
ein Drittel der Mitglieder der Einsetzung
widerspricht. Diese Arbeitsgruppen wer-
den nach der Geschäftsordnung des Bun-
destages wie Unterausschüsse behandelt
(siehe § 55 GO-BT). Daraus folgt, dass jede
Fraktion auf ihr Verlangen mit mindestens
einem Mitglied vertreten sein muss und
die parlamentarischen Mehrheitsfraktio-
nen Anspruch auf mindestens einen Sitz

mehr als die Mitglieder der Oppositions-
fraktionen und -gruppen haben. 

Diese Arbeitsgruppen sind als vorbe-
reitende Beratungsorgane der gesamten
Kommission im Rahmen des ihnen erteil-
ten Auftrags zu verstehen. Die durch die
Bildung von Unterkommissionen geprägte
Arbeitsteilung kann die Aufgabenerfül-
lung durch die Kommission inhaltlich er-
heblich steuern.

Die Diskussionsergebnisse werden in Er-
gebnisprotokollen festgehalten und in der
Regel von den wissenschaftlichen Mitar-
beitern des Kommissionssekretariats in
Berichtsentwürfe umgesetzt. Diese werden
dann meist noch mehrmals diskutiert und
verändert, bevor sie der (Gesamt-)Kom-
mission zur Beratung vorgelegt werden.

Die Sekretariatsmitarbeiter arbeiten bei
der Erstellung dieser Texte oft eng mit den
sachverständigen, zum Teil auch mit den
parlamentarischen Mitgliedern der Kom-
mission zusammen. Vielfach schreiben
Sachverständige – abhängig von ihrer
Motivation und Arbeitsbelastung – erheb-
liche Teile auch selbst. Sie haben nämlich
in der Regel ein großes Interesse daran, die
Ergebnisse der Kommissionsarbeit wesent-
lich mitzugestalten und ihre eigenen Auf-
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fassungen bis hin zu Formulierungen in
den Texten wiederzufinden.

In der (Gesamt-)Kommission werden die
Texte dann nochmals diskutiert, manch-
mal erneut verändert und dann einstim-
mig oder mit Mehrheit beschlossen. Die
auf diese Weise entstehenden Berichte bil-
den die Grundlage des Schlussberichts der
Kommission.

VI. Das Ergebnis der Arbeit:
Der Kommissionsbericht

Das wichtigste Ziel der Arbeit einer En-
quete-Kommission ist – wie bereits erwähnt
– die Erstellung eines Schlussberichts zu
der von ihr behandelten Thematik.

Dieser Bericht muss – sofern im Ein-
setzungsantrag nicht eine kürzere Frist be-
stimmt wurde – so rechtzeitig vorgelegt
werden, dass bis zum Ende der Wahlperi-
ode eine Aussprache darüber im Bundes-
tag stattfinden kann (siehe § 56 Abs. 4
Satz 1 GO-BT). Der Bericht muss aus sich
heraus verständlich sein. Eine »kommen-
tierte Dokumentation« reicht nicht aus.

Die im Bericht enthaltenen Arbeitsergeb-
nisse werden in Empfehlungen an den
Bundestag konkretisiert, die nachvollzieh-
bar begründet werden müssen. Die Infor-
mationen sind so aufzuarbeiten und zu
bewerten, dass dem Bundestag – der ja die
Kommission zu einer bestimmten Thema-
tik eingesetzt hat, um Gesetze oder Parla-
mentsbeschlüsse fachkundig vorbereiten
zu können – eine wirkliche Arbeitsgrund-
lage vorgelegt wird. 

Diese Zielsetzung verbietet es, den Bericht
ganz oder fast ausschließlich auf einen
Analyseteil mit Bestandsaufnahmen, wis-
senschaftlichen Problemdarstellungen und
Lösungsansätzen zu konzentrieren. 
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Vielmehr ist es der Kern des Auftrags jeder
Enquete-Kommission, dem Parlament kon-
krete politische Handlungsempfehlungen
zu geben. Darauf müssen manche sachver-
ständige Mitglieder, die lieber ein umfas-
sendes wissenschaftlich-theoretisches Werk
abliefern würden, ab und an hingewiesen
werden.

Zu Teilen des Auftrags kann vorab schon
während der laufenden Wahlperiode jeder-
zeit in Zwischenberichten Stellung ge-
nommen werden, wobei die Kommission
in eigener Verantwortung zu entscheiden
hat, ob ein Thema nach Anlass, Art und
Umfang für eine gesonderte Behandlung
in einem Zwischenbericht geeignet ist.

Das politische Gewicht eines Berichts ist
umso größer, je mehr Teile von ihm in der
Kommission einvernehmlich beschlossen
werden. Deshalb lohnt es sehr, viel Mühe
auf den Versuch zu verwenden, eine Eini-
gung auf eine von allen Kommissionsmit-
gliedern getragene Fassung zu erreichen.

Dies gelingt auch meist weitgehend hin-
sichtlich des Analyseteils, oft weniger je-
doch bei den konkreten Handlungsemp-
fehlungen. In ihnen kommen doch häufig
die unterschiedlichen politischen Auffas-
sungen der einzelnen Fraktionen und

durchaus auch der Sachverständigen stär-
ker zum Ausdruck. In solchen Fällen wird
der eigentliche Berichtstext nur von der
Mehrheit unterstützt und verantwortet.

Da der Bundestag aber auch über Argu-
mente und Hintergründe abweichender
Meinungen informiert sein muss, wenn er
umfassend auf Entscheidungen über kom-
plexe und bedeutsame Sachverhalte vor-
bereitet werden soll, hat sich von Anfang
an durchgesetzt, dass die Berichte von
Enquete-Kommissionen nicht nur die Auf-
fassung der Kommissionsmehrheit, son-
dern auch die abweichenden Ansichten
der übrigen Mitglieder (Sondervoten)
umfassen müssen, was in der parlamen-
tarischen Praxis relativ häufig geschieht.
Inhaltlich kann durch ein Sondervotum
eine abweichende Auffassung zum gesam-
ten Bericht, zu Begründungsteilen, zu
einzelnen Empfehlungen oder zur Zusam-
menfassung eines Berichts dargestellt wer-
den. Es kann auch ausgeführt werden,
dass ein Arbeitsergebnis geteilt, aber eine
andere Beurteilung als maßgeblich erach-
tet wird. Enthält ein Sondervotum nach
Ansicht anderer Kommissionsmitglieder
unzutreffende Darstellungen, können
diese ihrerseits wiederum eine Antwort
darauf, eine so genannte Replik, abgeben.
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Nach seiner Fertigstellung wird der Bericht
an den Bundestagspräsidenten übergeben,
als Bundestags-Drucksache verteilt, meist
in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit
vorgestellt und im Plenum des Bundes-
tages debattiert. An dieser Plenardebatte
dürfen die Sachverständigen nicht aktiv
teilnehmen, die meisten von ihnen sitzen
als aufmerksame Zuhörer auf der Besu-
chertribüne.

Da dem Bundestag die Empfehlungen der
Enquete-Kommission von einem beraten-
den Gremium vorgelegt werden und nicht
von einem vorbereitenden Beschlussorgan
wie einem Fachausschuss, kann der
Bundestag sie vor ihrer Annahme noch
überdenken und an die zuständigen Fach-
ausschüsse zur Beratung überweisen.

Enquete-Kommissionen besitzen also –
wie bereits mehrfach erwähnt – kein eige-
nes Initiativrecht, das verfassungsrechtlich
auf Abgeordnete beschränkt ist. Deshalb
spricht man auch nur von »Empfehlun-
gen« der Enquete-Kommissionen im Ge-
gensatz zu »Beschlussempfehlungen« der
Ausschüsse.

Am Schluss der Aussprache wird der Be-
richt also entweder nur »zur Kenntnis ge-
nommen« oder an die zuständigen Fach-

ausschüsse überwiesen. Mit dieser Behand-
lung des Berichts im Plenum des Deut-
schen Bundestages findet die Kommis-
sionsarbeit ihr offizielles Ende.

Da in der zu Ende gehenden Wahlperiode
aber meist keine ausreichende Zeit ver-
bleibt, über die Umsetzung der – häufig
sehr zahlreichen – Empfehlungen zu bera-
ten und zu entscheiden, greift der Bundes-
tag sie oft in der nächsten Wahlperiode
wieder auf. So entfaltet manche Enquete-
Kommission ihre Wirkung weit in die
Zukunft hinein.
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Anhang 1

Die Enquete-Kommissionen des
Deutschen Bundestages
von 1969 bis 2003 im Überblick

6. Wahlperiode
1969–1972

Enquete-
Kommission

»Auswärtige

Kulturpolitik«

»Fragen der

Verfassungsreform«

Untersuchungs-
auftrag

Empfehlungen für

eine bessere kultu-

relle Repräsentation

der Bundesrepublik

Deutschland im Aus-

land (BT-Drs. VI/515)

Prüfung, ob und

inwieweit es erfor-

derlich ist, das

Grundgesetz den

gegenwärtigen und

voraussehbaren zu-

künftigen Erforder-

nissen – unter Wah-

rung seiner

Grundprinzipien –

anzupassen (BT-Drs.

VI/1211)

Mitglieder

5 MdB,
4 Sachverständige

7 MdB,
12 Sachverständige,
davon 7 vom

Bundesrat benannte

Ländervertreter
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7. Wahlperiode
1972–1976

8. Wahlperiode
1976–1980

Enquete-
Kommission

»Auswärtige

Kulturpolitik«

»Verfassungsreform«

»Frau und

Gesellschaft«

»Frau und

Gesellschaft«

»Zukünftige

Kernenergiepolitik«

Untersuchungs-
auftrag

Gleicher Auftrag wie

in der 6. Wahlperiode

(Drs. 7/515)

Gleicher Auftrag wie

in der 6. Wahlperiode 

(Drs. 7/214 [neu])

Empfehlungen für die

rechtliche und soziale

Gleichberechtigung

der Frau in unserer

Gesellschaft zu er-

arbeiten (Drs. 7/1148)

Gleicher Auftrag wie

in der 7. Wahlperiode

(Drs. 8/305)

Darstellung der zu-

künftigen Entschei-

dungsmöglichkeiten

und Entscheidungs-

notwendigkeiten

unter ökologischen,

ökonomischen, ge-

sellschaftlichen und

Sicherheitsgesichts-

punkten national wie

international und Er-

arbeitung von ent-

sprechenden Empfeh-

lungen (Drs. 8/2628)

Mitglieder

5 MdB, 
5 Sachverständige

7 MdB,
12 Sachverständige,
davon 7 vom

Bundesrat benannte

Ländervertreter

5 MdB,
5 Sachverständige

5 MdB,
5 Sachverständige

7 MdB,
8 Sachverständige
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9. Wahlperiode
1980–1983

Enquete-
Kommission

»Neue Informations-

und Kommunika-

tionstechniken«

»Jugendprotest im

demokratischen

Staat«

»Zukünftige

Kernenergiepolitik«

Untersuchungs-
auftrag

Die Probleme der

neuen Informations-

techniken unter

rechtlichen, insbe-

sondere verfassungs-

rechtlichen, daten-

schutzrechtlichen,

gesellschaftspoliti-

schen, wirtschaftlichen,

finanziellen, tech-

nischen und organi-

satorischen Aspekten

national wie inter-

national darzustellen

und Empfehlungen

für entsprechende

Entscheidungen zu

erarbeiten  

(Drs. 9/314)

Untersuchung der

Ursachen des 

Jugendprotests, 

Aufzeigen von

Möglichkeiten für

eine Verbesserung

des Verständnisses

zwischen den

Generationen

(Drs. 9/411)

Ähnlicher Auftrag

wie in der 8. Wahl-

periode (Drs. 9/504)

Mitglieder

7 MdB,
5 Sachverständige

7 MdB,
5 Sachverständige

7 MdB,
8 Sachverständige
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10. Wahlperiode

1983–1987

11. Wahlperiode

1987–1990

Enquete-
kommission

»Chancen und

Risiken der

Gentechnologie«

»Einschätzung und

Bewertung von

Technikfolgen;

Gestaltung von

Rahmenbedingnunge

n der technischen

Entwicklung«

"Gefahren von AIDS

und wirksame Wege

Untersuchungs-
auftrag

Darstellung der gen-

technologischen und

damit in Zusammen-

hang stehenden neu-

en biotechnologi-

schen Forschungen

in ihrer sich zur Zeit

abzeichnenden

schwerpunktmäßigen

Anwendung vor

allem in den Berei-

chen Gesundheit, Er-

nährung, Rohstoff-,

Energiegewinnung

und Umweltschutz in

ihren Chancen und

Risiken; Beobachtung

des Grenzbereichs der

gentechnologischen

Anwendung beim

Menschen

(Drs. 10/1581)

Verbesserung des

Informations- und

Wissenstandes des

Deutschen Bundes-

tages über wesent-

liche technische

Entwicklungsergeb-

nisse

(Drs. 10/2937)

Verbesserung des

Informations- und

Mitglieder

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

10. Wahlperiode
1983–1987

Enquete-
Kommission

»Chancen und

Risiken der

Gentechnologie«

»Einschätzung und

Bewertung von

Technikfolgen;

Gestaltung von

Rahmenbedingungen

der technischen

Entwicklung«

Untersuchungs-
auftrag

Darstellung der gen-

technologischen und

damit in Zusammen-

hang stehenden neu-

en biotechnologi-

schen Forschungen

in ihrer sich zurzeit

abzeichnenden

schwerpunktmäßigen

Anwendung vor

allem in den Berei-

chen Gesundheit, Er-

nährung, Rohstoff-,

Energiegewinnung

und Umweltschutz in

ihren Chancen und

Risiken; Beobachtung

des Grenzbereichs der

gentechnologischen

Anwendung beim

Menschen

(Drs. 10/1581)

Verbesserung des

Informations- und

Wissenstands des

Deutschen Bundes-

tages über wesent-

liche technische

Entwicklungsergeb-

nisse

(Drs. 10/2937)

Mitglieder

9 MdB,
8 Sachverständige

9 MdB,
8 Sachverständige
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10. Wahlperiode

1983–1987

11. Wahlperiode

1987–1990

Enquete-
kommission

»Chancen und

Risiken der

Gentechnologie«

»Einschätzung und

Bewertung von

Technikfolgen;

Gestaltung von

Rahmenbedingnunge

n der technischen

Entwicklung«

"Gefahren von AIDS

und wirksame Wege

Untersuchungs-
auftrag

Darstellung der gen-

technologischen und

damit in Zusammen-

hang stehenden neu-

en biotechnologi-

schen Forschungen

in ihrer sich zur Zeit

abzeichnenden

schwerpunktmäßigen

Anwendung vor

allem in den Berei-

chen Gesundheit, Er-

nährung, Rohstoff-,

Energiegewinnung

und Umweltschutz in

ihren Chancen und

Risiken; Beobachtung

des Grenzbereichs der

gentechnologischen

Anwendung beim

Menschen

(Drs. 10/1581)

Verbesserung des

Informations- und

Wissenstandes des

Deutschen Bundes-

tages über wesent-

liche technische

Entwicklungsergeb-

nisse

(Drs. 10/2937)

Verbesserung des

Informations- und

Mitglieder

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

11. Wahlperiode
1987–1990

Enquete-
Kommission

»Gefahren von AIDS

und wirksame Wege

zu ihrer Eindäm-

mung«

»Strukturreform der

gesetzlichen Kran-

kenversicherung«

»Vorsorge zum

Schutz der

Erdatmosphäre«

»Technikfolgen-

abschätzung und

-bewertung«

»Zukünftige

Bildungspolitik –

Bildung 2000«

Untersuchungs-
auftrag

Verbesserung des

Informations- und

Wissensstands des

Deutschen Bundes-

tages

(Drs. 11/244 [neu])

Analyse der Struk-

turen des Kranken-

versicherungssystems

und Bewertung 

(Drs. 11/310)

Bestandsaufnahme

und Erarbeitung von

Vorschlägen

(Drs. 11/971)

Gestaltung der tech-

nischen Entwicklung,

Technikfolgenab-

schätzung und 

-bewertung

(Drs. 11/979)

Untersuchung der

langfristig wirksamen

gesellschaftlichen

Faktoren 

(Drs. 11/1448)

Mitglieder

9 MdB,
8 Sachverständige

9 MdB,
9 Sachverständige

11 MdB,
9/11 Sachverständige

9 MdB,
8 Sachverständige

9 MdB,
8 Sachverständige
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10. Wahlperiode

1983–1987

11. Wahlperiode

1987–1990

Enquete-
kommission

»Chancen und

Risiken der

Gentechnologie«

»Einschätzung und

Bewertung von

Technikfolgen;

Gestaltung von

Rahmenbedingnunge

n der technischen

Entwicklung«

"Gefahren von AIDS

und wirksame Wege

Untersuchungs-
auftrag

Darstellung der gen-

technologischen und

damit in Zusammen-

hang stehenden neu-

en biotechnologi-

schen Forschungen

in ihrer sich zur Zeit

abzeichnenden

schwerpunktmäßigen

Anwendung vor

allem in den Berei-

chen Gesundheit, Er-

nährung, Rohstoff-,

Energiegewinnung

und Umweltschutz in

ihren Chancen und

Risiken; Beobachtung

des Grenzbereichs der

gentechnologischen

Anwendung beim

Menschen

(Drs. 10/1581)

Verbesserung des

Informations- und

Wissenstandes des

Deutschen Bundes-

tages über wesent-

liche technische

Entwicklungsergeb-

nisse

(Drs. 10/2937)

Verbesserung des

Informations- und

Mitglieder

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

12. Wahlperiode

1990–1994

Enquete-
kommission

»Schutz der

Erdatmossphäre«

»Schutz des Men-

schen und der Um-

welt – Bewertungs-

kriterien und Pers-

pektiven für umwelt-

verträgliche Stoff-

kreisläufe in der

Industriegesellschaft«

»Aufarbeitung von

Geschichte und

Folgen der SED-

Diktatur«

Mitglieder

13 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und der

PDS/LL jeweils ein

Abgeordneter als

beratendes Mitglied;

13 Sachverständige

13 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und der

PDS/LL jeweils ein

Abgeordneter als

beratendes Mitglied;

13 Sachverständige,

zuzüglich jeweils ein

Sachverständiger

ohne Stimmrecht,

benannt von den

Gruppen BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN und

PDS/LL

14 MdB (CDU/CSU,

SPD, F.D.P.),

zusätzlich von den

Gruppen Bündnis

90/Die Grünen und

der PDS/LL jeweils

10. Wahlperiode

1983–1987

11. Wahlperiode

1987–1990

Enquete-
kommission

»Chancen und

Risiken der

Gentechnologie«

»Einschätzung und

Bewertung von

Technikfolgen;

Gestaltung von

Rahmenbedingnunge

n der technischen

Entwicklung«

"Gefahren von AIDS

und wirksame Wege

Untersuchungs-
auftrag

Darstellung der gen-

technologischen und

damit in Zusammen-

hang stehenden neu-

en biotechnologi-

schen Forschungen

in ihrer sich zur Zeit

abzeichnenden

schwerpunktmäßigen

Anwendung vor

allem in den Berei-

chen Gesundheit, Er-

nährung, Rohstoff-,

Energiegewinnung

und Umweltschutz in

ihren Chancen und

Risiken; Beobachtung

des Grenzbereichs der

gentechnologischen

Anwendung beim

Menschen

(Drs. 10/1581)

Verbesserung des

Informations- und

Wissenstandes des

Deutschen Bundes-

tages über wesent-

liche technische

Entwicklungsergeb-

nisse

(Drs. 10/2937)

Verbesserung des

Informations- und

Mitglieder

13 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und der

PDS/LL jeweils ein

Abgeordneter als

beratendes Mitglied;

13 Sachverständige

13 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und der

PDS/LL jeweils ein

Abgeordneter als

beratendes Mitglied;

13 Sachverständige,

zuzüglich jeweils ein

Sachverständiger

ohne Stimmrecht,

benannt von den

Gruppen BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN und

PDS/LL

14 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und der

PDS/LL jeweils ein

12. Wahlperiode

1990–1994

Enquete-
kommission

»Schutz der

Erdatmossphäre«

»Schutz des Men-

schen und der Um-

welt – Bewertungs-

kriterien und Pers-

pektiven für umwelt-

verträgliche Stoff-

kreisläufe in der

Industriegesellschaft«

»Aufarbeitung von

Geschichte und

Folgen der SED-

Diktatur«

10. Wahlperiode

1983–1987

11. Wahlperiode

1987–1990

Enquete-
kommission

»Chancen und

Risiken der

Gentechnologie«

»Einschätzung und

Bewertung von

Technikfolgen;

Gestaltung von

Rahmenbedingnunge

n der technischen

Entwicklung«

"Gefahren von AIDS

und wirksame Wege

Untersuchungs-
auftrag

Darstellung der gen-

technologischen und

damit in Zusammen-

hang stehenden neu-

en biotechnologi-

schen Forschungen

in ihrer sich zur Zeit

abzeichnenden

schwerpunktmäßigen

Anwendung vor

allem in den Berei-

chen Gesundheit, Er-

nährung, Rohstoff-,

Energiegewinnung

und Umweltschutz in

ihren Chancen und

Risiken; Beobachtung

des Grenzbereichs der

gentechnologischen

Anwendung beim

Menschen

(Drs. 10/1581)

Verbesserung des

Informations- und

Wissenstandes des

Deutschen Bundes-

tages über wesent-

liche technische

Entwicklungsergeb-

nisse

(Drs. 10/2937)

Verbesserung des

Informations- und

Mitglieder

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

9 MdB,

8 Sachverständige

12. Wahlperiode
1990–1994

Enquete-
Kommission

»Schutz der

Erdatmosphäre«

»Schutz des Men-

schen und der Um-

welt – Bewertungs-

kriterien und Pers-

pektiven für umwelt-

verträgliche Stoff-

kreisläufe in der

Industriegesellschaft«

»Aufarbeitung von

Geschichte und

Folgen der SED-

Diktatur«

Untersuchungs-
auftrag

Fortsetzung der Ar-

beiten der Enquete-

Kommission in der

11. Wahlperiode

(Drs. 12/302, 12/419,

12/8600)

Unterbreitung von

Vorschlägen für eine

nachhaltige zu-

kunftsverträgliche

Entwicklung 

(Drs. 12/1290,

12/1951)

Auftrag ergibt sich

aus der Bezeichnung

der Enquete-

Kommission 

(Drs. 12/2230,

12/2597)

Mitglieder

13 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und PDS/LL

jeweils ein Abgeord-

neter als beratendes

Mitglied,

13 Sachverständige

13 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und PDS/LL

jeweils ein Abgeord-

neter als beratendes

Mitglied,

13 Sachverständige,

zuzüglich jeweils ein

Sachverständiger

ohne Stimmrecht,

benannt von den

Gruppen Bündnis

90/Die Grünen und

PDS/LL

14 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zusätzlich

von den Gruppen

Bündnis 90/Die

Grünen und PDS/LL

jeweils ein Abgeord-

neter als beratendes

Mitglied,
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13. Wahlperiode
1994–1998

Enquete-
Kommission

»Demographischer

Wandel – Herausfor-

derungen unserer

älter werdenden

Gesellschaft an den

Einzelnen und die

Politik«

»Demographischer

Wandel – Herausfor-

derungen unserer

älter werdenden

Gesellschaft an den

Einzelnen und die

Politik«

Untersuchungs-
auftrag

Behandlung der As-

pekte zum Thema de-

mographischer Wan-

del, soziales Umfeld

und Familie, materi-

elle Situation, Wirt-

schaft und Arbeits-

markt, aktives

Älterwerden, Wohnen

und Wohnumfeld,

gesundheitliche

Situation, Versorgung

und Betreuung 

(Drs. 12/2272,

12/3460, 12/3717)

Fortsetzung der Ar-

beiten der Enquete-

kommission in der

12. Wahlperiode 

(Drs. 13/1532)

Mitglieder

9 Sachverständige,

zuzüglich jeweils ein

Sachverständiger

ohne Stimmrecht, be-

nannt von den Grup-

pen Bündnis 90/DIE

GRÜNEN und PDS/LL

15 MdB (CDU/CSU,

SPD, FDP), zuzüglich

jeweils ein Abgeord-

neter der Gruppen

Bündnis 90/DIE

GRÜNEN und PDS/LL

als beratendes Mit-

glied,

10 Sachverständige

11 MdB, zuzüglich

ein Abgeordneter der

Gruppe PDS als nicht

stimmberechtigtes

Mitglied,

11 Sachverständige,

zuzüglich ein von der

Gruppe der PDS be-

nannter Sachverstän-

diger als nicht stimm-

berechtigtes Mitglied
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Enquete-
Kommission

»Schutz des

Menschen und der

Umwelt – Ziele und

Rahmenbedingungen

einer nachhaltigen

zukunftsträchtigen

Entwicklung«

»Überwindung der

Folgen der SED-

Diktatur im Prozess

der deutschen

Einheit«

»Zukunft der Medien

in Wirtschaft und

Gesellschaft –

Deutschlands Weg in

die Informations-

gesellschaft«

Untersuchungs-
auftrag

Fortsetzung der

Arbeiten der

Enquete-Kommission

in der 12. Wahl-

periode

(Drs. 13/1533)

Fortsetzung der

Arbeiten der

Enquete-Kommission

in der 12. Wahl-

periode

(Drs. 13/1535,

13/1762)

Schwerpunkte: Tech-

nologie und Infra-

struktur, Wirtschaft,

Arbeitsmarkt, Um-

welt, Verkehr, Bil-

dung und Ausbil-

dung, Gesellschaft,

Kultur, Demokratie,

Meinungsvielfalt 

(Drs. 13/1782,

13/2753, 13/3219)

Mitglieder

11 MdB, zuzüglich

ein Abgeordneter der

Gruppe PDS als nicht

stimmberechtigtes

Mitglied,

11 Sachverständige,

zuzüglich ein von der

Gruppe der PDS

benannter Sachver-

ständiger als nicht

stimmberechtigtes

Mitglied

11 MdB, zuzüglich

ein Abgeordneter der

Gruppe PDS als nicht

stimmberechtigtes

Mitglied,

11 Sachverständige,

zuzüglich ein von der

Gruppe der PDS be-

nannter Sachverstän-

diger mit beratender

Stimme

11 MdB, zuzüglich

ein Abgeordneter der

Gruppe PDS als nicht

stimmberechtigtes

Mitglied,

11 Sachverständige,

zuzüglich ein von der

Gruppe der PDS be-

nannter Sachverstän-

diger als nicht stimm-

berechtigtes Mitglied
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14. Wahlperiode
1998–2002

Enquete-
Kommission

»So genannte Sekten

und Psychogruppen«

»Globalisierung der

Weltwirtschaft –

Herausforderungen

und Antworten«

Untersuchungs-
auftrag

Untersuchung der

zunehmenden gesell-

schaftlichen Bedeu-

tung des Entstehens

und der Ausbreitung

dieser Organisationen

sowie der durch sie

hervorgerufenen Ge-

fahren und Konflikte

und Erarbeitung von

Entscheidungsvor-

schlägen

(Drs. 13/3867,

13/4477)

Erarbeitung von Emp-

fehlungen zur Vorbe-

reitung parlamentari-

scher Entscheidungen

über mögliche poli-

tische Antworten und

Maßnahmen zur Glo-

balisierung auf deut-

scher, europäischer

und internationaler

Ebene (Drs. 14/2350,

14/9200)

Mitglieder

12 MdB, zuzüglich

ein Abgeordneter der

Gruppe der PDS als

nicht stimmberech-

tigtes Mitglied,

12 Sachverständige,

zuzüglich ein von der

Gruppe der PDS

benannter Sachver-

ständiger mit bera-

tender Stimme

13 MdB,
13 Sachverständige
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Enquete-
Kommission

»Zukunft des

Bürgerschaftlichen

Engagements«

»Demographischer

Wandel«

»Nachhaltige Ener-

gieversorgung unter

den Bedingungen der

Globalisierung und

der Liberalisierung«

Untersuchungs-
auftrag

Erarbeitung von kon-

kreten politischen

Strategien und Maß-

nahmen zur Förde-

rung des freiwilligen,

gemeinwohlorien-

tierten, nicht auf 

materiellen Gewinn

ausgerichteten bür-

gerschaftlichen

Engagements (Drs.

14/2351, 14/8900)

Erarbeitung von

Handlungsempfehlun-

gen im Themenbe-

reich »soziale Siche-

rungssysteme« unter

umfassender Be-

leuchtung der euro-

päischen Dimen-

sionen (Drs. 14/2354,

14/8800)

Entwicklung des Bei-

trags Deutschlands

für den Energiebe-

reich zur Umsetzung

der Nachhaltigkeits-

ziele von Rio

(Agenda 21) (Drs.

14/2687, 14/9400)

Mitglieder

11 MdB,
11 Sachverständige

11 MdB,
11 Sachverständige

13 MdB,
13 Sachverständige
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15. Wahlperiode
seit 2002

Enquete-
Kommission

»Recht und Ethik der

modernen Medizin«

»Ethik und Recht der

modernen Medizin«

»Kultur in

Deutschland«

Untersuchungs-
auftrag

Erarbeitung von Emp-

fehlungen für die

ethische Bewertung,

für Möglichkeiten des

gesellschaftlichen

Umgangs sowie für

gesetzgeberisches und

administratives Han-

deln in Bezug auf

medizinische Zu-

kunftsfragen (Drs.

14/3011, 14/5157,

14/7546, 14/9020)

Erarbeitung von

Empfehlungen für

gesetzgeberisches

und administratives

Handeln in Bezug auf

wissenschaftliche

Zukunftsfragen und

für deren ethische

Bewertung 

(Drs. 15/464)

Erarbeitung von

Empfehlungen zum

Schutz und zur Aus-

gestaltung unserer

Kulturlandschaft

sowie zur weiteren

Verbesserung der

Situation der Kultur-

schaffenden 

(Drs. 15/1308)

Mitglieder

13 MdB,
13 Sachverständige

13 MdB,
13 Sachverständige

11 MdB,
11 Sachverständige



36

Anhang 2

Auszüge aus Bundestags-Drucksachen 
und Plenarprotokollen zur Enquete-
Kommission der 14. Wahlperiode 
»Recht und Ethik der modernen Medizin«
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